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Stadt Pohlheim Pohlheim, 05.12.2023 

 Az.: BSU/026/2021-2026 
 
 

N I E D E R S C H R I F T 

 
über die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt 

Pohlheim 
 
Tag: 04.12.2023 
 
Dauer:  19:30 Uhr bis 20:05 Uhr 
 
Ort: Sitzungssaal der Stadtverwaltung Pohlheim, Ludwigstraße 33, 35415 

Pohlheim 

 
Anwesend: 
 
Vom Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt 
 
Vorsitzender Eckart Hafemann  
STV/1. stellv. Vorsitzender Fabian Schäfer  
STV Horst Jürgen Briegel  
STV/2. stellv. Vorsitzender Kevin Engel  
STV Samuel Gergin  
STV Erich Klotz  
STV Reiner Leidich  
STV Michaela Schöffmann  
STV Fadi Touma  
 
Von der Stadtverordnetenversammlung 
 
stellvertr. STV-Vorsteher Prof. Dr. Helge Sta-
delmann 

 

 
Vom Magistrat 
 
Bürgermeister Andreas Ruck  
Stadtrat Peter Alexander  
 
Schriftführer 
 
AM Steffen Becker  
 
Entschuldigt: 
 
Vom Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt 
 
STV Antje Häuser  
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Von der Stadtverordnetenversammlung 
 
stellvertr. STV-Vorsteher Simon Hafemann  
STV-Vorsteherin Hiltrud Hofmann  
stellvertr. STV-Vorsteher Andreas Schuch  
 
Vom Magistrat 
 
Erster Stadtrat Israel Be Josef  
Stadtrat Jörg Buß  
Stadtrat Philipp Niklas Mackowiak  
Stadtrat Reinhard Peter  
Stadtrat Dr. Karl Ernst Rainer Pfaff  
Stadtrat Wolfgang Sames  
Stadtrat Ewald Seidler  
 
Vom Ausländerbeirat 
 
Vorsitzende Maryam Mourad  
 
 
TAGESORDNUNG: 
 
TOP 1  Eröffnung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und der Beschlussfähigkeit 
 

   
TOP 2  Feststellung der Niederschrift vom 30.10.2023  
   
TOP 3  Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

vom 28. Oktober 2023 betr. Bebauungsplan Nr. 27 „Ort-
szentrum Schiffenbergstr./Ledergasse“: Aufstellungsbe-
schluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 

A-265/2021-2026 

   
TOP 4  Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

vom 28. Oktober 2023 betr. Bebauungsplan Nr. 27 „Ort-
szentrum Schiffenbergstr./Ledergasse“: Veränderungs-
sperre gem. §§ 14 und 16 BauGB 

A-266/2021-2026 

   
TOP 5  Mitteilungen  
   
TOP 6  Anfragen  
   
 
 
TOP 1 Eröffnung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit 
 
Vorsitzender Eckart Hafemann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Aus-
schusses für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Herrn Bürgermeister Andreas Ruck, die 
Magistratsmitglieder, die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und die Presse. Er 
stellt ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.    
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TOP 2 Feststellung der Niederschrift vom 30.10.2023 
 
Gegen die Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und Um-
welt vom 30.10.2023 werden keine Einwände erhoben. Diese gilt somit als genehmigt. 
 
 
 
TOP 3 Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 28. Oktober 

2023 betr. Bebauungsplan Nr. 27 „Ortszentrum Schiffenberg-
str./Ledergasse“: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: A-265/2021-2026 

 
Dem Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt liegt folgender Antrag der Fraktio-
nen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 28.10.2023 vor: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim möge beschließen: 
 
1. Der Magistrat der Stadt Pohlheim wird aufgefordert, gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den 

Stadtteil Garbenteich die Aufstellung eines Bebauungsplans „Ortszentrum Schiffen-
bergstr./Ledergasse“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB 
zu veranlassen. 

 
2. Der Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestellt werden. Hierbei soll die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur An-
wendung kommen. 

 
Der innerörtliche Bereich, auf den sich dieser Bebauungsplan erstrecken soll, ist der beige-
fügten Anlage zu entnehmen. 
 
 
Nach eingehender Beratung und Diskussion wird über den Antrag wie folgt abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis:   Einstimmig beschlossen 
      4 Ja-Stimmen 
      5 Enthaltungen 
 
 
 
TOP 4 Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 28. Oktober 

2023 betr. Bebauungsplan Nr. 27 „Ortszentrum Schiffenberg-
str./Ledergasse“: Veränderungssperre gem. §§ 14 und 16 BauGB 
Vorlage: A-266/2021-2026 

 
Dem Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt liegt folgender Antrag der Fraktio-
nen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 28.10.2023 vor: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim möge beschließen: 
 
Der Magistrat der Stadt Pohlheim wird aufgefordert, für den Bebauungsplan Nr. 27 „Ortszent-
rum Schiffenbergstr./Ledergasse“ eine Veränderungssperre mittels Satzung wie folgt zu ver-
anlassen: 
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§1 Zu sichernde Planung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim hat mit Beschluss vom 
…………………….. die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 27 „Ortszentrum Schiffenberg-
str./Ledergasse“ im Stadtteil Garbenteich beschlossen. Sicherung dieser Planung wird für 
das in § 2 der Satzung bezeichnete Gebiet eine Veränderungssperre erlassen. 
 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den gesamten Bereich des Bebauungsplans Nr. 
27 und umfasst damit folgende Flurstücke: 76; 77/1; 79/1; 80/1; 81; 82; 88/1; 90; 91/3; 93/3; 
95/3; 96/1; 99/1; 100; 101/4; 102/4; 110/3; 110/4; 111/2; 111/3; 115/1; 116; 117; 119/1; 120; 
123; 125/2; 127/2; 129/2; 137/3; 664/3; 666/1; 667; 733 in Flur 1 der Gemarkung Garben-
teich.  
 
§ 3 Rechtswirkungen der Veränderungssperre 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenem Gebiet dürfen 
 a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht 
 beseitigt werden; 

b) Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.  

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann durch die Bauge-
nehmigungsbehörde im Einvernehmen der Stadt Pohlheim von Absatz 1 des § 3 der Sat-
zung eine Ausnahme zugelassen werden. 
 
§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 
Die Veränderungssperre tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft.  
Sie tritt 2 Jahre nach dem Tag der Bekanntmachung außer Kraft.  
Auf die Möglichkeit zur Verlängerung (§ 17 BauGB) wird hingewiesen.  
 
 
Über den Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis:   Mit Stimmenmehrheit beschlossen 
      4 Ja-Stimmen 
      2 Nein-Stimmen 
      3 Enthaltungen 
 
 
 
TOP 5 Mitteilungen 
 
Keine. 
 
 
 
TOP 6 Anfragen 
 
Keine. 
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Der Vorsitzende Schriftführer 
 
 
 
 
gez. Eckart Hafemann gez. Steffen Becker 
Ausschussvorsitzende 
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